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Vorwort zur 6., aktualisierten Auflage

Die praktische Umsetzung der Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) in 
den Nationalstaaten ist seit der 5. Auflage dieses Buches im Jahre 2018 weiter fort-
geschritten. In der nun vorliegenden 6. Auflage werden der momentane Stand der Um-
setzung, die bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen sowie die weitere Vorgehensweise im 
Umsetzungsprozess dargestellt. – Nicht alles ist wie geplant gelungen, aber zumindest hat 
man gelernt und ist gewillt, es besser zu machen.

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) ist seit Dezember 2019 in der letzten De-
kade (3. Bewirtschaftungsplan 2022 bis 2027). Aufbauend auf der Bestandsaufnahme aus 
dem Jahr 2019 waren die Bewirtschaftungspläne und die zugehörigen Maßnahmen-
programme bis zum 22. Dezember 2021 aufzulegen. Diese Pläne und Programme werden 
zurzeit umgesetzt.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft (EG) 
zur Verbesserung des Hochwasserschutzes (sog. Hochwasserrisikomanagement- 
Richtlinie – EG-HWRM-RL) zahlreiche Synergien freigesetzt hat Wie auch in früheren 
Jahrzehnten, hat der Hochwasserschutz der naturnahen Gestaltung unserer Fließgewässer 
und Auen „gutgetan“ und so manches „Renaturierungsprojekt“ erst ermöglicht bzw. be-
schleunigt.

Die Ergebnisse der Klimakonferenzen sind in ihren Aussagen hinsichtlich der Er-
höhung der Erdtemperatur eindeutig. Die prognostizierten Klimaveränderungen werden 
das wasserwirtschaftliche Handeln verändern und auch vor den Lebensräumen an und in 
unseren Gewässern keinen Halt machen. Es bleibt zu hoffen, dass die „Gegenmaßnahmen“ 
so frühzeitig eingeleitet werden, dass diese auch noch Zeit haben zu wirken bzw. sich zu 
entwickeln. Jede Lebensform, die durch eine Veränderung der Lebensbedingungen ver-
schwindet, ist unwiederbringlich verloren.

Im Vorwort zur 5. Auflage hatte ich geschrieben: „Auf Starkregenereignisse kann man 
sich ggf. noch mit technischen Maßnahmen einstellen“. Die Hochwasserereignisse im Juli 
2021 an der Ahr in Rheinland-Pfalz und an der Swist (einem Nebengewässer der Erft) in 
Nordrhein-Westfalen haben mehr als deutlich gezeigt, dass das Auftreten von extremen 
Naturereignissen zwar vorhersehbar ist, die Auswirkungen auf Menschen und  Infrastruktur 
aber nur sehr schwer einzuschätzen sind. Selbst wenn wir viel wissen, ist nicht immer si-
cher, dass wir die Vorzeichen richtig deuten und entsprechend „optimal“ handeln.
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Die 6. Auflage enthält erneut das unveränderte Vorwort zur 1. Auflage. Trotz vieler 
neuer Erkenntnisse sind die dort formulierten grundsätzlichen Hinweise zum naturnahen 
Wasserbau immer noch richtig. Mehr noch: Sie weisen darauf hin, dass Aktionismus nicht 
solide Facharbeit ersetzen kann.

Wieder konnte ich Kollegen gewinnen, um spezielle Kapitel kritisch durchzuschauen 
bzw. zu aktualisieren.

Assessor Klaus-Dieter Fröhlich, Kanzlei Fröhlich in Berlin und Lehrbeauftragter für 
Umweltrecht an der Universität Duisburg-Essen, habe ich für die Durchsicht des Kapitels 
(Kap. 2) über die Rechtsnormen zu danken. Dr. Hans W. Stutz, der ehemalige Leiter der 
Rechtsabteilung im Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Zürich, hat die gesetzlichen 
Regelungen in der Schweiz aktualisiert (s. Abschn. 2.14).

Dr. rer. nat. Mario Sommerhäuser, Emschergenossenschaft/Lippeverband, Essen, hat 
mir geholfen, Kap. 5 – Fließgewässer – Güte, Struktur, Typologie sowie Bewertung und 
Zustand nach EG-Wasserrahmenrichtlinie – zu aktualisieren.

Ministerialrat Dr. Klaus Arzet, ehemals Bayerisches Ministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz, München, hat die Ausführungen über das Flussgebietsmanagement 
(Kap. 9) überarbeitet.

Dr.-Ing. Andreas Stowasser, Planungsbüro Stowasserplan GmbH & Co.KG, Radebeul, 
hat mir wertvolle Hinweise zu den Bauweisen im Naturnahen Wasserbau gegeben und 
stellt im Abschn.  10.7 eine computerbasierte Planungshilfe für naturnahe Bauweisen 
vor. – Vielen Dank dafür!!!

Bonn, Deutschland Univ. Prof. a. D. Dr.-Ing. habil. Heinz Patt  
Mai 2024

Vorwort zur 6., aktualisierten Auflage
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Vorwort zur 1. Auflage

„… Auf mühevollem, meist empirischen Wege hat sich die Kunst des Flussbaues entwickelt. 
Seine Anfänge waren von den Bedürfnissen des Augenblicks geboten. Die Beweglichkeit des 
zu behandelnden Elements ließ die Übertragung einer einzelnen Erfahrung und allgemeine 
Schlüsse nur selten zu und, obwohl der Wasserbau schon seit Jahren eine zunehmende wissen-
schaftliche Behandlung erfahren hat ….“.

„… so sind neben den wenigen ganz allgemeinen Grundgesetzen allgemein anwendbare Re-
geln und Vorschriften nur in geringem Maße gewonnen worden. Der wichtigste Satz aller Stu-
dien ist der, dass jeder Fluss ein Individuum ist, das seine eigene Behandlung verlangt, da die 
bestimmenden Faktoren, Wassermenge, Gefälle, Geschiebe und Uferbildungen bei allen 
Flüssen, ja sogar innerhalb einzelner Flussstrecken große Verschiedenheiten aufweisen. 
Nichts wäre weniger angezeigt, und nichts würde zu größerer Geldverschwendung führen, als 
wenn alle Flüsse nach einer einzelnen Schablone behandelt würden; denn schon die Un-
gleichheit einer einzigen wesentlichen Eigenschaft zwingt im Flussbau zur Anwendung ande-
rer Mittel …“.

Diese fast philosophisch anmutende Sichtweise, in der die Fließgewässer als sehr eigen-
sinnig reagierende Individuen dargestellt werden, die aber bei entsprechender Behandlung 
sehr dienlich sein können, stammt aus einer Denkschrift der Bayerischen Obersten Bau-
behörde aus dem Jahre 1909.

Der Mensch hat sich leider in den vergangenen Jahrzehnten die damit verbundene Um-
gangsweise mit den Fließgewässern nicht zu eigen gemacht. So ist es nicht verwunderlich, 
wenn z. B. in einer Bürgerpetition aus dem Jahre 1928 an einen Gemeinderat die Ein-
beziehung eines Baches in das Kanalisationsnetz der Gemeinde beantragt wird. Als 
Gründe werden angeführt:

„… Die unterzeichnenden Einwohner, die an dem vorstehend genannten Bach wohnen, bitten 
hiermit den wohllöblichen Gemeinderat, auch diesen Bach in die zu bauende Kanalisation 
einzubeziehen, und zwar aus folgenden Gründen: Die zu bauende Kanalisation hat den 
Zweck, die den Ort durchziehenden Gewässer unterirdisch abzuleiten …“.
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„… Weiter ist der sich an diesem Bach entlangziehende Verkehrsweg nur sehr schmal und es 
ist darum auch im Verkehrsinteresse von größtem Vorteil, wenn dieser Bach unterirdisch ab-
geleitet wird …“.

Der zuständige Kreisbaumeister führt dazu aus:

„… Infolge der geringen Abmessung des Bachprofils und der hohen Lage der Sohle kommt 
es bei Hochwasserabfluss häufig zu Überschwemmungen der Straßen in der Dorflage. Zudem 
wird der Grundwasserspiegel hochgehalten und hält so die Fundamente der anliegenden 
Wohnhäuser feucht, wodurch die Wohnungen ungesund sind. Bei den geringen Wasser-
mengen, die der Bachlauf im Sommer führt, bleiben die eingeleiteten Abwässer stehen. Es ist 
doch nicht zu vermeiden, dass der Bachlauf als Abladestelle für alle möglichen Abfälle dient, 
wodurch derselbe zum Schmutzbach wird. Die Beseitigung des Bachlaufes erscheint daher in 
sanitärer Hinsicht besonders erwünscht …“.

Bei einem derartigen Umgang mit den Fließgewässern, war das Verschwinden zahlreicher 
Fließgewässer aus urbanen Bereichen vorprogrammiert. Konnten die Gewässer bleiben, 
wurden sie meist technisch ausgebaut. Die Probleme mit der Gewässergüte blieben oft un-
gelöst und wurden an den jeweiligen Unterlieger weitergereicht.

Vor etwa zwei Jahrzehnten wurde jedoch mehr und mehr erkennbar, dass ein derartiger 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen auf die Dauer zu irreversiblen Schäden führen 
wird. In der Folge trugen zahlreiche Berichte in den Medien über Umweltprobleme und 
deren gesundheitliche Auswirkungen erheblich dazu bei, das Interesse der Bevölkerung 
für ökologische Zusammenhänge zu wecken und so das Umweltbewusstsein generell zu 
fördern. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff der nachhaltigen Entwicklung ge-
prägt, der heute ein übergeordnetes Ziel im Umweltschutz ist.

Im Zuge dieser neuen Sichtweise hat sich wohl kein Arbeitsfeld in den letzten Jahren 
derartig stark verändert wie dasjenige des Wasserbauingenieurs. Über lange Zeit an-
gewandte Strategien und Baumethoden bei Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern 
mussten völlig neuen, ökologisch ausgerichteten Ansprüchen genügen, die in der klassi-
schen, konstruktiv oder nutzungsorientiert ausgerichteten Ausbildung des Wasserbauers 
und Kulturbauingenieurs nicht vorgesehen waren.

Die neuen Anforderungen, die nun bei Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern 
berücksichtigt werden müssen, sind nur noch im Team mit anderen Fachdisziplinen zu 
lösen. Diese Zusammenarbeit hat deutliche Spuren bei Planung und Ausführung hinter-
lassen; oftmals wird heute genau umgekehrt verfahren wie vor einigen Jahren. Schon die 
Begriffe Rückbau, Revitalisierung und Renaturierung deuten auf Korrekturen an den bis-
lang verfolgten Ausbaustrategien hin.

Die plastische Darstellung vieler „Sünden“ des technischen Wasserbaus in diesem 
Buch soll keine Abrechnung mit der Vergangenheit sein. Die Nutzung der natürlichen Res-
sourcen dient uns allen und hat daher auch im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung 
weiterhin ihre Berechtigung. Wie viele andere Auswirkungen der Industrialisierung wurde 
die anthropogene Beeinflussung der Fließgewässer von der Gesellschaft gewünscht und 
durch politische Entscheidungsprozesse eingeleitet.

Vorwort zur 1. Auflage
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Wesentliche Intention des Buches ist die Darstellung der Auswirkungen von Eingriffen 
in die natürliche Fließgewässerentwicklung als Entscheidungshilfe für zukünftige Planun-
gen. Das Für und Wider eines Eingriffs muss möglichst frühzeitig in seinen Gesamtaus-
wirkungen bewertet werden. Ist ein Eingriff notwendig, können die Methoden des natur-
nahen Wasserbaus dazu beitragen, die Beeinträchtigungen von notwendigen baulichen 
Maßnahmen abzumildern. An ausgebauten Fließgewässern können durch Renaturierungen 
wieder naturnähere Zustände hergestellt werden. Der „Lebensraum Fließgewässer“ ist 
dabei ein wichtiges Kriterium. Die Berücksichtigung ökologischer Belange bei Baumaß-
nahmen an Fließgewässern sind jedoch eine Voraussetzung dafür, dass sich auch spätere 
Generationen auf die Erneuerungskräfte der Natur verlassen können.

Bei einem derart komplexen Thema ist auch bei einem Buch eine gemeinsame Arbeit 
zwischen verschiedenen Fachdisziplinen erforderlich. Als Autoren sind deshalb zwei 
Wasserbauer, ein Hochschullehrer und ein Praktiker sowie ein Landespfleger beteiligt. 
Diese interdisziplinäre Zusammensetzung hat sich auch in anderen gemeinsamen Projek-
ten bestens bewährt.

Prof. Dr.-Ing. G. Vogel (Hochschule Wismar), Assessor K.-D. Fröhlich (Institut für das 
Recht der Wasser- und Entsorgungswirtschaft an der Universität Bonn), Dipl.-Ing. (FH) 
W. Gröbmaier und Dipl.-Ing. W. Kraier (beide Bayerisches Landesamt für Wasserwirt-
schaft) haben jeweils einzelne Kapitel kritisch durchgesehen und wertvolle Hinweise ge-
geben. Das gilt auch für Dipl.-Ing. E. Städtler (Staatliches Umweltamt Köln), der uns zu-
sätzlich zahlreiche Fotos zur Verfügung gestellt hat. An der Illustration des Buches haben 
Dipl.-Ing. R. Sonn (technische Grafiken) und H. Geipel (Zeichnungen) mitgewirkt.

Allen Genannten möchten wir ganz herzlich danken.

Bonn, München, Rosenheim, Deutschland Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Heinz Patt  
  Dr. Peter Jürging  
  Dipl.-Ing. Werner Kraus  
Dezember 1997

Vorwort zur 1. Auflage
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1Zielsetzungen

Heinz Patt

Die zunehmende Industrialisierung in den letzten Jahrzehnten hat zu einer derart deut-
lichen Steigerung der Belastung unser Gewässer und der gewässernahen Bereiche geführt, 
dass die bisher versteckten Umweltschäden immer deutlicher erkennbar wurden. Die 
Gesamtauswirkungen, insbesondere auch in Verbindung mit den Klimaveränderungen, 
sind derzeit noch nicht in vollem Umfang abzuschätzen.

Heute müssen wir der Natur bei der Erhaltung bzw. Wiederherstellung natürlicher 
Lebensbedingungen helfen. Der gewissenhafte Umgang mit den empfindlichen Lebens-
räumen an unseren Fließgewässern bei allen Veränderungen ist daher einer der immanen-
ten Aufgaben des Naturnahen Wasserbaus.

In diesem Buch sollen insbesondere die konstruktiven und gestalterischen Möglich-
keiten des Wasserbauingenieurs aufgezeigt werden, der, zumindest in der Vergangenheit, 
in seiner traditionell technisch orientierten Ausbildung meist nur unzureichend auf die 
Auswirkungen seiner Betätigung in Bezug auf die ökologischen bzw. naturschutzfach-
lichen Gesichtspunkte vorbereitet worden ist.

Die vorliegende Ausarbeitung über den ökologisch orientierten (naturnahen) Wasser-
bau kann unmöglich alle Details wiedergeben, die mit Veränderungen an einem Ober-
flächengewässer verbunden sind. Dazu ist dieser Themenbereich zu komplex, zu weit-
reichend und in wichtigen Punkten auch noch zu wenig erforscht.

Das Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung der wesentlichen Zusammenhänge, die als 
Grundlage für ein weitergehendes Studium dienen können.

H. Patt (*)
Sachverständigenbüro Professor Patt
Bonn, Deutschland
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1.1  Flächenbedarf

Von Bedeutung für den Wasserhaushalt und die Entwicklung der Oberflächengewässer 
sind der zunehmende Flächenbedarf für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete sowie die 
zugehörigen Infrastruktureinrichtungen, die Bereitstellung der Wasserversorgung in Form 
von Trinkwasser für die Bevölkerung, Brauchwasser für Gewerbe und Industrie, der Aus-
bau der Gewässer zur Stromgewinnung aus Wasserkraft und Hochwasserschutzmaß nahmen.

Um die optimalen Voraussetzungen für die Nutzungen zu schaffen, wurden die Fließ-
gewässer oft in sterile, klar gegliederte, von Bewuchs und sonstigen Fließhindernissen be-
freite Querschnitte gezwängt, die keinerlei Anbindung an die restliche Flusslandschaft 
mehr haben.

Jede Nutzungen führt zu einer Inanspruchnahme von Flächen in den natürlichen Über-
schwemmungsgebieten und engen damit die Entwicklungs- und Kompensationsmöglich-
keiten der Fließgewässer mehr oder weniger stark ein. Für den Naturhaushalt bedeutet 
jeder menschliche Eingriff eine Veränderung der natürlichen Lebensbedingungen und 
birgt deshalb die Gefahr der Störung des ökologischen Gleichgewichts in sich.

Die Gewässerqualität lässt auch heute, hauptsächlich wegen der zahlreichen diffusen 
Einleitungen, in vielen Bereichen immer noch zu wünschen übrig

Als erster wies Prof. Alwin Seifert im Jahr 1938 auf diese Missstände hin und forderte 
einen „naturnäheren Gewässerbau“ (Seifert 1938). Das Gedankengut lag wegen der Nach-
kriegszeit und den gesellschaftlichen Anforderungen dieser Zeit lange brach. In der Zeit 
des Wiederaufbaus hatten der Wohnungsbau, die Schaffung von Infrastruktureinrichtungen 
sowie Bodenmelioration und Intensivierung der Landwirtschaft Vorrang. Nach Erreichen 
einer gewissen Prosperität und angesichts der landwirtschaftlichen Überproduktion setzte 
die Ökologie-Diskussion ein.

1.2  Anpassung der gesetzlichen Grundlagen

Die Einführung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) am 22. Dezember 2000 war 
ein bedeutsamer Meilenstein und der Beginn der ökologisch-biologischen Betrachtung der 
Gewässer in den Staaten der Europäischen Union (EU).

Die Umsetzung der Richtlinie befindet sich heute in der 3. Dekade (3. Bewirtschaftungs-
plan 2022 bis 2027).

Am 22. Dezember 2018 sind der Zeitplan und das Arbeitsprogramm für die Erarbeitung 
des 3. Bewirtschaftungsplans 2022 bis 2027 in Kraft getreten. Auf der Basis der Bestands-
aufnahme 2019 wurden die Grundlagen für den dritten Bewirtschaftungsplan bereit ge-
stellt, die in der Oberflächengewässerverordnung (OGewV, §§ 3 und 4) und der Grund-
wasserverordnung (§§  2 und 3) festgelegt sind (siehe u.  a. Schmedje 2019). Die 
 Bewirtschaftungspläne und die zugehörigen Maßnahmenprogramme für die Flussgebiete 
waren bis zum 22. Dezember 2021 fertigzustellen.

1 Zielsetzungen
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Das ehrgeizige Ziel der EG-Wasserrahmenrichtlinie, bis zum Jahre 2029 alle Ober-
flächenwasserkörper in einen „guten ökologischen Zustand“ zu bringen, wird in vielen 
Bereichen kritisch gesehen (BUND 2021) bzw. aus unterschiedlichen Gründen als nicht 
erreichbar angesehen (u. a. Jährling 2017; Salomon et al. 2020; Schröder 2020). Es gibt 
aber auch zahlreiche Vorschläge von Beteiligten, wie die Zielerreichung verbessert wer-
den kann (siehe u. a. Schäfer-Sack und Kuhr 2019; Salomon et al. 2020).

1.3  Berücksichtigung der Klimaveränderungen

Ein weiterer bedeutsamer Einflussfaktor sind die Klimaveränderungen und die damit ver-
bundenen Veränderungen der Parameter der Wasserhaushaltsgleichung. Aktuelle Ver-
öffentlichungen des „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) und die welt-
weit fortschreitende Verringerung der Trinkwasserreserven durch menschliche Ein-
wirkungen hat manchenorts bereits derart bedrohliche Ausmaße angenommen, dass 
Konflikte zwischen wasserreichen und wasserarmen Regionen um die wenigen ergiebigen 
Ressourcen vorprogrammiert sind. Hinweise zu den möglichen Auswirkungen der Klima-
veränderungen gab es schon früh (siehe u. a. Liebscher 1991) und die Suche nach ent-
sprechenden Anpassungsstrategien sind ein aktuelles Thema vieler Fachveranstaltungen 
(siehe u. a. KLIWA 2000). Das am 26. April 2024 von der Bundesregierung verabschiedete 
neue Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) ist ein weiterer Schritt in diese Richtung (s. www.
bundesregierung.de/breg-de/themen/tipps-fuer-verbraucher/klimaschutzgesetz-2197410 - 
aufgerufen am 8. Juni 2024).

Im sechsten Sachstandsbericht „Climate Change 2022/22“ (Sixth Assessment Cycle) 
wird der aktuelle Stand der Klimaforschung anhand anerkannter Veröffentlichungen zum 
Kenntnisstand zum Klimawandel zusammengefasst und bewertet.

Dieser Bericht besteht aus den Teilen „Naturwissenschaftliche Grundlagen des Klima-
wandels“ (August 2021 – Band 1 und Februar 2022 – Band 2) sowie Band 3 „Fortschritte 
bei der Begrenzung der Emissionen – April 2022) und einem Synthesereport „Climate 
Change 2023“ vom 20. März 2023.

Der amtierende IPPC-Vorsitzende, Hoesung Lee, formuliert den Lösungsansatz der 
Experten wie folgt:

„Für die Klimaexpert:innen liegt die Lösung in einer klimaresilienten Entwicklung. So kön-
nen Maßnahmen zur Treibhausgasreduktion gepaart mit Maßnahmen zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels langfristig für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft sorgen. 
Denn Klimaschutzmaßnahmen würden nicht nur die Schäden für Mensch und Natur ver-
ringern, sondern könnten auch die Wirtschaft ankurbeln und die Gesundheit verbessern. 
Wenn wir jetzt handeln, können wir noch eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle 
sichern (Zitat des IPCC-Vorsitzende Hoesung Lee).“

Aktuelle Informationen sind auf der Internetseite der deutschen IPCC- Koordinierungsstelle 
unter www.de- ipcc.de - aufgerufen am 8. Juni 2024 - zu finden.

1.3 Berücksichtigung der Klimaveränderungen

http://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/tipps-fuer-verbraucher/klimaschutzgesetz-2197410
http://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/tipps-fuer-verbraucher/klimaschutzgesetz-2197410
http://www.de-ipcc.de
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Es bleibt zu hoffen, dass dieser Lösungsansatz zeitnah und stringent auch bei wasser-
wirtschaftlichen Maßnahmen umgesetzt werden kann.

1.4  Umsetzungsstrategien

Die Darstellung eines natürlichen Lebensraumes, in dem jede Komponente mit jeder mehr 
oder weniger verbunden ist, erfordert ein Erkennen und Abwägen der gegenseitigen Be-
einflussungen und, vergleichbar mit den iterativen Lösungsmethoden in der Mathematik, 
ein mehrmaliges Überdenken aller Faktoren unter Berücksichtigung von sich ständig ver-
ändernden Randbedingungen.

Der Interessenkonflikt zwischen Schutz bzw. Wiederherstellung der natürlichen Struk-
turen einerseits und die Sicherung der menschlichen Lebensräume und Wirtschaftsgüter 
sowie die Nutzbarmachung des Wassers andererseits, kann nur durch ein sorgfältiges Ab-
wägen in allen Planungsphasen gelöst werden. Dies gilt umso mehr, weil die Öffentlich-
keit und zahlreiche Interessenverbände heute alle Veränderungen am Gewässer und in den 
Auen aufmerksam begleiten. Meistens wird eine Kompromisslösung zu finden sein, da die 
ambivalenten Zielsetzungen niemals vollständig in Einklang zu bringen sind. Der Planer 
muss deshalb alle wichtigen Auswirkungen einer Baumaßnahme an einem Gewässer er-
kennen, um überhaupt in der Lage zu sein, geeignete Lösungsvorschläge ausarbeiten zu 
können, die den ökologisch orientierten Zielsetzungen einer modernen Fließgewässer-
umgestaltung die notwendige Beachtung schenken.

In der im Jahr 2023 vom Bundesumweltministerium (BMU) aufgelegten „Nationalen 
Wasserstrategie“ werden die zukünftigen Herausforderungen der Wasserwirtschaft in 
zehn strategische Themen gegliedert (s. auch www.umweltbundesamt.de - aufgerufen am 
8. Juni 2024). Das Programm ist visionär und auf das Jahr 2050 ausgerichtet. Es soll 
sicherstellen, dass die anstehenden „Herausforderungen und Lösungsansätze sektor- bzw. 
handlungsfeldübergreifend adressiert werden“ (siehe u. a. Emde 2023a, b). Es bleibt abzu-
warten, wie diese Ziele in der Praxis umgesetzt werden und fachliche Notwendigkeiten 
nicht durch Kompromisse verwässert werden.
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2Rechtlicher Rahmen

Heinz Patt und Hans W. Stutz

Die anthropogenen Nutzungsansprüche an Fließgewässern und Auen und der Flächen-
bedarf des wirtschaftenden Menschen, der nachhaltige Schutz der empfindlichen Lebens-
räume und der zum Hochwasserschutz erforderliche Wasserrückhalt, erfordern ein Ab-
wägen oft gegensätzlicher Interessen. Eine wesentliche Grundlage der dabei zu treffenden 
Entscheidungen ist ein umfangreiches rechtliches Regelwerk, das hier in seinen Grund-
zügen vorgestellt werden soll. Hierbei sollen insbesondere diejenigen Rechtsnormen be-
nannt werden, die bei Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern häufig von Bedeutung 
sind. Die dabei getroffene Auswahl ist mit Sicherheit nicht vollständig und kann in keiner 
Weise eine rechtliche Beratung ersetzen.

2.1  Europäische Rechtsnormen

Die Umweltgesetzgebung der Mitgliedsstaaten wird zunehmend durch Verordnungen und 
Richtlinien der Europäischen Union (EU) beeinflusst. Während Verordnungen der Euro-
päischen Union (EU) unmittelbar gelten, müssen Richtlinien grundsätzlich nach gewissen 
Übergangszeiten in nationalstaatliches Recht umgesetzt werden.
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Für die naturnahe Gestaltung und Unterhaltung von Fließgewässern und Auen ist von 
den europäischen Rechtsnormen insbesondere die

• Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Be-
reich der Wasserpolitik  – (Kurztitel: „Europäische Wasserrahmenrichtlinie“  – EG- 
WRRL); die zuletzt durch die Richtlinie 2014/101/EU (ABl. L 311 vom 31.10.2014, 
S. 32) geändert worden ist,

zu nennen.
Hinzu kommen aus den Themengebieten Hochwasser, Natur- und Landschaftsschutz 

u. a. folgende Richtlinien:

• Richtlinie 2007/60/EC des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung 
und das Management von Hochwasserrisiken vom 23. Oktober 2007 (Kurztitel: 
„Hochwasserrisikomanagement- Richtlinie“ – EG-HWRM-RL)

• Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild leben-
den Vogelarten, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/105 vom 20. Dezember 
2006 (Kurztitel: „Vogelschutz-Richtlinie“).

• Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen, zuletzt geändert durch 
die  RL 2006/105/EG vom 20. Dezember 2006 (Kurztitel: „Fauna-Flora-Habitat- 
Richtlinie“, „FFH-Richtlinie“ oder „Habitat-Richtlinie“).

Diese Auflistung ist wegen weiterer Richtlinien, die ggf. in der Praxis zusätzlich zu berück-
sichtigen sind, und zwischenzeitlicher Neuregelungen nicht als abschließend anzusehen.

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie befindet sich im Jahre 2024 gemäß ihrem Zeitrahmen 
in der letzten Dekade. Viele Aufgaben sind umgesetzt worden, sodass die nachfolgenden 
Ausführungen zum Teil als erledigt zu betrachten sind. Nichtsdestotrotz ist der zurück-
gelegte Weg interessant für das weitere Vorgehen, insbesondere für die rechtlichen Folge-
regelungen. Aus diesem Grunde wurde der Abschnitt über die EG-WRRL in dieser Auf-
lage des Buches nochmals in der alten Form belassen.

Da die europäischen Richtlinien nicht unmittelbar gelten, haben diese für den Praktiker 
vor Ort, der in der Regel nicht mit der Umsetzung der Richtlinie beauftragt ist, sondern mit 
konkreten Gestaltungen und Maßnahmen, eine untergeordnete Bedeutung. Nach der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) gelten die europäischen Rechts-
normen nur dann unmittelbar, wenn die Umsetzungsfristen abgelaufen sind und der Bür-
ger aus der Richtlinie unmittelbare Vorteile bzw. eigene Rechte ableiten kann.  Nichts-
destotrotz werden dem EuGH (Europäischen Gerichtshof) wichtige Fragen zur Auslegung 
der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) zur Entscheidung vorgelegt, die für die wei-
tere nationale Rechtsanwendung sehr bedeutsam sind.

Nach der vollständigen Umsetzung der europäischen Normen in nationalstaatliches 
Recht (u.  a. Wasserhaushaltsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz) spielt die Richtlinie für 
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innerstaatliche Rechtsanwendungen kaum noch eine Rolle. Da die europäischen Rechts-
normen jedoch für das Verständnis der deutschen Regelungen wichtig sind, sollen deren 
Aufbau und Inhalte hier dennoch erläutert werden. Im folgenden Text sind z. T. Hinweise 
enthalten, wo sich die europäischen Regelungen im bundesdeutschen Recht wiederfinden.

2.1.1  EG-Wasserrahmenrichtlinie

Die am 22. Dezember 2000 in Kraft getretene EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) 
hat die Bedeutung von Ökologie und Naturschutz bei der Bewirtschaftung der Fließ-
gewässer und damit auch im Hinblick auf die naturnahe Entwicklung der Fließgewässer 
erheblich gestärkt (siehe u. a. Becker und Götzinger 2009; Rumm et al. 2006; LAWA 2000b).

Neben dem nachhaltigen Schutz der natürlichen Wasserressourcen, dem Schutz vor 
Überschwemmungen und der Bereitstellung von Flächen für Freizeit und Erholung, ste-
hen der Schutz, die Verbesserung und die Entwicklung der empfindlichen Lebensräume in 
und an Fließgewässern und Auen im Mittelpunkt nahezu aller in der Wasserrahmenricht-
linie formulierten Ziele. Auch sind zahlreiche Arbeiten, die zur Erreichung der Richt-
linienziele sowie zur Überprüfung und Sicherung dieser Ziele durchgeführt werden müs-
sen, von biotischen Parametern bzw. Verfahren geprägt. Die entsprechenden Verfahren 
waren überwiegend im Zuge der Umsetzung neu zu entwickeln.

Dazu zählen zum Beispiel:

• Beschreibung der Fließgewässer, Festlegung der typspezifischen Randbedingungen, 
Ermittlung und Beurteilung der Auswirkungen (s. Anhang II der EG-WRRL).

• Festlegung der Schutzgebiete (s. Anhang III der EG-WRRL)
• Beschreibung des Zustands von Oberflächenwasser und Grundwasser, Überwachung 

der Oberflächengewässer, Einstufung und Darstellung des ökologischen Zustands 
(s. Anhang IV der EG-WRRL).

• Inhalte der Maßnahmenprogramme (s. auch Anhang V der EG-WRRL)

2.1.1.1  Inhalte der EG-Wasserrahmenrichtlinie
Im Folgenden sollen die wichtigsten Bestimmungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie in aller 
Kürze dargestellt werden. Zur Straffung des Textes war es erforderlich, weitgehend auf Zi-
tate aus dem Richtlinientext zu verzichten und die wichtigsten Inhalte der einzelnen Passa-
gen frei zu formulieren. Das dabei die Sichtweise und etwaige Interpretationen der Autoren 
zum Tragen kommen, ist zu beachten. Weiterhin wurde in der Regel auf die Darstellung der 
zahlreichen Querverweise verzichtet. In den Fällen, in denen es auf die exakte Formulierung 
ankommt, ist daher immer die Originalfassung der Wasserrahmenrichtlinie heranzuziehen.

Zeitrahmen der Umsetzung
Die in der Richtlinie enthaltenen unbestimmten Zeitangaben, „ … Jahre nach Inkrafttreten 
der Richtlinie“, können heute, nach dem Inkrafttreten am 22. Dezember 2000, mit konkre-
ten Zeitangaben belegt werden. Die wichtigsten Fristen sind im Text eingefügt und in 
Tab. 2.1 nochmals als Übersicht dargestellt.

2.1  Europäische Rechtsnormen
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Tab. 2.1 Fristen nach EG-Wasserrahmenrichtlinie

Artikel
EG-WRRL Fristena

Inkrafttreten 24 12/2000
Rechtliche Umsetzung
– Erlass der Rechtsvorschriften 23 12/2003
– Bestimmung der zuständigen Behörden 3 (7) 12/2003
– Benennung der zuständigen Behörden gegenüber EU 3 (8) 6/2004
Bestandsaufnahme
– Analyse der Merkmale eines Flussgebiets 5 (1) 12/2004
– Signifikante Belastungen erfassen und beurteilen 5 (1) 12/2004
– Wirtschaftliche Analyse der Wassernutzungen 5 (1) 12/2004
– Fortschreibung der Bestandsaufnahme 6 (2) 12/2013

12/2019
– Verzeichnis der Schutzgebiete 6 (1) 12/2004
Grundwasser
– Benennung von Maßnahmen zum Gewässerschutz (EU) 17 (1) 12/2002
– Kriterien für den chemischen Zustand und Trendumkehr
auf nationaler Ebene (falls erforderlich)

17 (4) 12/2005

Überwachungsprogramme
– Aufstellung und Umsetzung 8 12/2006
Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm
– Aufstellung und Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans 13 (6) 12/2009
– Aufstellung des Maßnahmenprogramms 11 (7) 12/2009
– Umsetzung der Maßnahmen 11 (7) 12/2012
– Fortschreibung des Maßnahmenprogrammsc 11 (8) 12/2015
– Fortschreibung des Bewirtschaftungsplansc 13 (7) 12/2015
Information und Anhörung der Öffentlichkeit
– Zeitplan und Arbeitsprogramm 14 (1a) 12/2006
– Überblick über wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen 14 (1b) 12/2007
– Entwürfe des Bewirtschaftungsplans 14 (1c) 12/2008
Zielerreichung
– Guter Zustand im Oberflächengewässer bzw.
gutes ökologisches Potenzial

4 (1a) 12/2015

– Guter Zustand im Grundwasser 4 (1b) 12/2015
– Erfüllung der Ziele in Schutzgebieten 4 (1c) 12/2015
– Fristverlängerungen für Zielerreichung 4 (4) 12/2021

12/2027
Liste der prioritären Stoffe und prioritären gefährlichen Stoffe
– Grenzwerte für Emissionen und Immissionen (EU) 16 (8) 12/2002
– Begrenzung von Emissionen und Immissionen
(national, falls erforderlich)

16 (8) 12/2006

– Fortschreibung der Liste der prioritären Stoffe 16 (3) 12/2004
– Einstellung der Einleitungen, Emissionen und Freisetzungen
 prioritärer gefährlicher Stoffe

16 (6) 20b Jahre

Berücksichtigung der Kostendeckung 9 (1) 12/2010

(Fortsetzung)

2 Rechtlicher Rahmen
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Ziele (Art. 1 EG-WRRL) → [z. T. in § 6 WHG]
Als Ziele der Wasserrahmenrichtlinie werden genannt:

• Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des Zu-
stands aquatischer Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme 
und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt.

• Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung auf der Grundlage eines langfristigen 
Schutzes der vorhandenen Ressourcen

• Stärkerer Schutz und Verbesserung der aquatischen Umwelt, u. a. durch schrittweise 
Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären Stoffen und 
prioritär gefährlichen Stoffen.

• Sicherstellung einer schrittweisen Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers
• Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren

Begriffsbestimmungen (Art. 2 EG-WRRL) → [s. § 3 WHG]
In diesem Artikel werden die in der Wasserrahmenrichtlinie verwendeten Begriffe er-
läutert. Viele bedürfen jedoch noch der weitergehenden Interpretation und werden voraus-
sichtlich erst im Laufe der Zeit durch Kommentierungen u. a. endgültig definiert.

Flussgebietsorientierte Bewirtschaftung (Art. 3 EG-WRRL) → [s. § 7 WHG]
Eine wichtige Änderung gegenüber den bisherigen Bewirtschaftungsstrukturen ist die fluss-
gebietsorientierte Bewirtschaftung der Fließgewässer. Art. 3 EG-WRRL enthält die dazu 
erforderlichen organisatorischen Festlegungen auf nationaler und internationaler Ebene.

Umweltziele (Art. 4 EG-WRRL) → [s. § 5 WHG; § 27 WHG; § 46 WHG; § 82 WHG]
Die in den Bewirtschaftungsplänen für die Flussgebiete festgelegten Maßnahmen-
programme dienen der Erreichung von Umweltzielen. Dazu zählen u. a.:

• bei Oberflächengewässern:
 – Verhinderung einer Verschlechterung des Zustands aller Oberflächenwasserkörper
 – Schützen, verbessern und sanieren aller Oberflächenwasserkörper mit dem Ziel 

einen „guten Zustand“ zu erreichen (Frist: 22. Dezember 2015).
 – Schützen und Verbessern aller „künstlichen und erheblich veränderten Wasserkörper“ 

mit dem Ziel ein „gutes ökologisches Potenzial“ und einen „guten  chemischen Zu-
stand“ der Oberflächenwasserkörper zu erreichen (Frist: 22. Dezember 2015).

 – Reduzierung der Verschmutzung durch prioritäre Stoffe sowie eine Beendigung von 
Einleitungen, Emissionen und Verlusten prioritärer gefährlicher Stoffe.

Tab. 2.1 (Fortsetzung)

aDie Fristen beziehen sich auf die Berichtspflicht an die Europäische Union (EU). Für die Erstellung 
der Teilpläne in den Bearbeitungsgebieten sind z. T. deutlich kürzere Fristen anzusetzen
bNachdem Vorschläge zur Umsetzung der Vorgaben für prioritäre gefährliche Stoffe angenommen 
worden sind
cAlle 6 Jahre

2.1  Europäische Rechtsnormen
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• bei Grundwasser:
 – Verhinderung oder Begrenzung von Schadstoffeinleitungen in das Grundwasser, um 

eine Verschlechterung des Zustands zu verhindern.
 – Schützen, verbessern und sanieren aller Grundwasserkörper und gewährleisten eines 

Gleichgewichts zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung mit dem Ziel, 
einen „guten Zustand“ der Grundwasserkörper zu erreichen.

 – Umkehr von signifikanten und anhaltenden negativen Trends und eine schrittweise 
Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers.

• bei Schutzgebieten:
 – Erfüllung aller Normen und Ziele auf deren Grundlage es zur Ausweisung der 

Schutzgebiete gekommen ist (Frist: 22. Dezember 2015).

Die oben aufgeführten Umweltziele sollten in dem vorgeschriebenen Zeitrahmen erfüllt 
werden (s. Tab. 2.1). Da das Erreichen der Umweltziele aufgrund besonderer Ausgangsbe-
dingungen am Gewässer nicht immer möglich ist, sieht die Wasserrahmenrichtlinie Aus-
nahmen vor. Hierzu werden u. a. aufgeführt:

• Einstufung eines Wasserkörpers als „künstlich“ oder „erheblich verändert“ (Art.  4 
Abs. 3 EG-WRRL)

• Verlängerung der Fristen zur Erreichung der Umweltziele (Art. 4 Abs. 4 EG-WRRL)
• Festlegung auf weniger strengere Umweltziele (Art. 4 Abs. 5 EG-WRRL)

Um diese Ausnahmen nicht zur Regel werden zu lassen, sind mit der Inanspruchnahme be-
stimmte Vorbedingungen und weiterreichende Berichtspflichten verknüpft. Diese um-
fassen u. a. sowohl eine Nennung der Ausnahmegründe im Bewirtschaftungsplan als auch 
eine Darstellung, wie in der verlängerten Frist die Umweltziele gem. Art. 4 EG-WRRL er-
reicht werden sollen.

Ein Verstoß gegen die Bestimmungen der Richtlinie wird u. a. ausgeschlossen, wenn 
die Gründe auf …

• eine Veränderung der physikalischen Eigenschaften eines Oberflächenwasserkörpers 
oder auf Änderungen des Pegels von Grundwasserkörpern oder

• die Folge einer neuen nachhaltigen Entwicklung des Menschen

zurückzuführen sind (näheres s. Art. 4 Abs. 6 und Abs. 7 EG-WRRL). Auch dazu gibt es 
eine Reihe von Bedingungen, die jedoch i.  d. R. bei bedeutsamen Projekten (z. B. bei 
Hochwasserschutzmaßnahmen) erfüllt sind bzw. werden können.

Merkmale der Flussgebietseinheit, Überprüfung der Umweltauswirkungen 
menschlicher Tätigkeiten und wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung 
(Art. 5 EG-WRRL)
Die Festlegungen in diesem Artikel betreffen die Charakterisierung der Flussgebietsein-
heiten, die Überprüfung der Auswirkungen der menschlichen Tätigkeiten auf Oberflächen-
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wasser und Grundwasser sowie die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung. Die tech-
nischen Spezifikationen dazu finden sich in den Anhängen II und III der Wasserrahmen-
richtlinie. Die Ergebnisse der ersten Festlegung waren bis spätestens 22. Dezember 2013 
zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Weitere Prüfungen sind dann alle sechs Jahre 
durchzuführen.

Verzeichnis der Schutzgebiete (Art. 6 EG-WRRL)
In diesem Artikel wird festgelegt, dass ein Verzeichnis erstellt wird, in dem diejenigen 
Oberflächenwasser- und Grundwasserkörper aufgeführt sind, für die ein besonderer 
Schutzbedarf festgestellt wurde. Diese Zusammenstellung muss auch die für die Trink-
wassergewinnung bedeutsamen Wasserkörper und diejenigen Wasserkörper enthalten, 
die im Anhang IV (Schutzgebiete) der Wasserrahmenrichtlinie gesondert aufgeführt 
sind. Das Verzeichnis der Schutzgebiete soll regelmäßig überarbeitet und aktuali-
siert werden.

Gewässer für die Entnahme von Trinkwasser (Art. 7 EG-WRRL)
Die hier zu findenden Bestimmungen regeln die Ermittlung, die Überwachung und den 
Schutz der für die Trinkwasserversorgung bedeutsamen Gewässer.

Überwachung des Zustands des Oberflächengewässers, Grundwasser und 
Schutzgebiete (Art. 8 EG-WRRL)
Die Überwachung der Wasserkörper soll einen zusammenhängenden und umfassenden 
Überblick über den Zustand der Gewässer in jeder Flussgebietseinheit ermöglichen. In 
diesem Artikel der EG-WRRL werden die Inhalte der entsprechenden Programme auf-
geführt und vorgegeben, dass die entsprechenden Überwachungsstrukturen in der Regel 
bis spätestens 22. Dezember 2006 zur Anwendung kommen müssen.

Bei der Umsetzung sind umfangreiche Anforderungen zu beachten, die im Anhang V 
der EG-WRRL aufgeführt sind.

Kostendeckende Wasserpreise (Art. 9 EG-WRRL)
In diesem Artikel wird festgelegt, dass unter Zugrundelegung des Verursacherprinzips der 
Grundsatz der Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen einschließlich umwelt- 
und ressourcenbezogener Kosten zu berücksichtigen ist.

Über die Gebührenpolitik sollten bis zum Jahr 2010 Anreize geschaffen werden, die 
eine effiziente Nutzung der Wasserressourcen fördern und somit zur Erreichung der 
Umweltziele der EG-WRRL beitragen. Auch sollten die verschiedenen Nutzer einen 
angemessenen Beitrag zur Deckung der Wasserdienstleistungen erbringen. Soziale, 
ökologische und wirtschaftliche Auswirkungen der Kostendeckung sowie geografische 
und klimatische Bedingungen können von den jeweiligen Mitgliedsstaaten berück-
sichtigt werden.

Alle geplanten Schritte sind in den Bewirtschaftungsplänen darzustellen.

2.1  Europäische Rechtsnormen
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Kombinierter Ansatz für Punktquellen und diffuse Quellen (Art. 10 EG-WRRL)
Die Regelungen in diesem Artikel sollen dazu führen, dass die Einleitungen in Ober-
flächengewässer begrenzt werden. Der zu verwendende „kombinierte Ansatz“ schließt fol-
gende Maßnahmen ein:

• Emissionsbegrenzung auf der Grundlage der besten verfügbaren Technologien
• Einhaltung einschlägiger Emissionsgrenzwerte
• Begrenzung von diffusen Auswirkungen, ggf. die beste verfügbare Umweltpraxis.

Hierbei sind u. a. auch die Bestimmungen anderer europäischer Richtlinien, die im Einzel-
nen im Text aufgeführt werden, sowie die Festlegungen der Richtlinien im Anhang IX der 
EG-WRRL, zu beachten. Als Frist für die Festlegungen war der 22. Dezember 2012 vor-
gesehen, wenn nicht andere Richtlinien kürzere Fristen vorsehen. Die strengeren Be-
stimmungen sind dabei einzuhalten.

Maßnahmenprogramme (Art. 11 EG-WRRL) → [s. § 82 WHG]
Die Maßnahmenprogramme dienen dazu, die Umweltziele gem. Art. 4 EG-WRRL zu ver-
wirklichen. Es wird zwischen grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen unter-
schieden.

Grundlegende Maßnahmen (Art.  11 Abs.  3 EG-WRRL) beinhalten zu erfüllende 
Mindestanforderungen und umfassen u. a. folgende Maßnahmen:

• Begrenzung von Einleitungen aus Punktquellen und diffusen Quellen
• Festlegungen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit bei Wasserdienstleistungen
• Förderung einer effizienten und nachhaltigen Wassernutzung
• Ermittlung und Schutz der Wasserkörper für die Trinkwassernutzung
• Begrenzung der Entnahme von Oberflächensüßwasser bei einer Gefährdung der 

Umweltziele
• Künstliche Anreicherungen oder Auffüllungen von Grundwasserkörpern
• Vorgezogene Begrenzung von Einleitungen über Punktquellen und diffuse Quellen
• Begrenzung der nach Art.  5 EG-WRRL und Anhang II festgestellten signifikanten 

anthropogenen Auswirkungen im Hinblick auf die Erreichung der Umweltziele gem. 
Art.  4 EG-WRRL (z.  B. im Hinblick auf den hydromorphologischen Zustand der 
Wasserkörper)

• Verbot einer direkten Einleitung von Schadstoffen, wobei in der Richtlinie zwischen 
Grundwasser und Oberflächenwasser unterschieden wird.

Ergänzende Maßnahmen (Art. 11 Abs. 4 EG-WRRL) sind zusätzliche Maßnahmen, die 
zur Verbesserung der Chancen beitragen sollen, dass die vorgesehenen Umweltziele gem. 
Art. 4 EG-WRRL erreicht werden. Einige Maßnahmen sind im Anhang VI Teil B der EG- 
WRRL aufgeführt, wobei die dort befindliche Liste nicht abschließend sein soll.

Die weiteren Ausführungen in Art. 11 EG-WRRL betreffen u. a.
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• den Umgang mit den Überwachungsdaten, falls die Umweltziele voraussichtlich nicht 
erreicht werden (Art. 11 Abs. 5 EG-WRRL),

• das Verbot einer erhöhten bzw. zusätzlichen Verschmutzung der Oberflächenwasser 
und der Meeresgewässer (Art. 11 Abs. 6 EG-WRRL),

• die zeitlichen Vorgaben (Aufstellung der Maßnahmenprogramme bis 22. Dezember 
2009; Umsetzung in die Praxis spätestens bis zum 22. Dezember 2012) (Art. 11 Abs. 7 
EG-WRRL) und die

• Überprüfung der Maßnahmenprogramme bis spätestens 22. Dezember 2015; danach 
alle sechs Jahre und nötigenfalls Aktualisierung; Umsetzung von neuen oder aktuali-
sierten Maßnahmen innerhalb von drei Jahren (Art. 11 Abs. 8 EG-WRRL).

Probleme, die nicht auf der Ebene der Mitgliedsstaaten behandelt werden können 
(Art. 12 EG-WRRL)
In diesem Artikel der Wasserrahmenrichtlinie wird die Vorgehensweise bei einem 
grenzüberschreitenden Problem geregelt und die Rolle der Kommission bei der 
Lösungsfindung.

Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete (Art. 13 EG-WRRL) → [s. § 83 WHG]
Die Aufstellung von einzugsgebietsorientierten Bewirtschaftungsplänen ist eine wichtige 
Neuerung in der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Art. 13 EG-WRRL regelt die Auf-
stellung derartiger Pläne, die Abgrenzungen unter den einzelnen Staaten der Europäischen 
Union sowie die Verfahrensweise bei internationalen Flussgebieten.

Die Bewirtschaftungspläne enthalten die in Anhang VII zur EG-WRRL genannten In-
formationen.

Die Möglichkeit einer Detaillierung des Bewirtschaftungsplans bzw. der Programme 
im Hinblick auf die Erfassung der Situation in kleineren Einzugsgebieten oder die Dar-
stellung besonderer Aspekte der Wasserwirtschaft, Problembereiche, Gewässertypen u. a. 
wird ausdrücklich erwähnt (s. Krause et al. 2003).

Die Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete waren bis spätestens 22. Dezember 
2009 zu veröffentlichen, bis zum 22. Dezember 2015 zu überprüfen, und danach alle sechs 
Jahre zu prüfen und zu aktualisieren.

Information und Anhörung der Öffentlichkeit (Art. 14 EG-WRRL) → 
[s. § 79 WHG]
Der wichtige Teilbereich „Öffentlichkeitsbeteiligung“ wird in diesem Artikel geregelt. 
Ziel ist es, dass die Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der  Bewirtschaftungspläne 
von einer breiteren Öffentlichkeit begleitet werden (Art. 14 Abs. 1 EG-WRRL). Hierzu 
sieht die Richtlinie u. a. vor:

• Vorlage eines Zeitplans und eines Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Plans, ein-
schließlich einer Erklärung über die zu treffenden Anhörungsmaßnahmen, und zwar 
spätestens drei Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der Plan bezieht.
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